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Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 08 | 2019

Daten für den Monat  
September 2019

↘↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.9.2019
• ESt, KSt = 10.9.2019

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 13.9.2019
• ESt, KSt = 13.9.2019

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

↘↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 9/2019 = 26.9.2019

↘↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

6/18 11/18 2/19 6/19
+ 2,1 % + 2,2 % + 1,7 % + 1,3 %

Für Arbeitnehmer

Einrichtungsgegenstände bei doppelter  
Haushaltsführung weiter voll abzugsfähig

|  Bei einer beruflich veranlassten doppelten Haushaltsführung sind Unterkunfts-
kosten seit 2014 nur noch bis maximal 1.000 EUR im Monat als Werbungskosten 
abziehbar. Zu diesen Unterkunftskosten zählte die Finanzverwaltung bisher auch 
die Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände und Hausrat. Dieser profiskali-
schen Sichtweise hat der Bundesfinanzhof aber nun eine Absage erteilt.  |

◼ Sachverhalt

Ein Arbeitnehmer begründete im 
Streitjahr 2014 eine beruflich veran-
lasste doppelte Haushaltsführung. 
Aufwendungen für die Miete nebst Ne-
benkosten sowie Anschaffungskosten 
für die Einrichtung machte er als Wer-
bungskosten geltend. Das Finanzamt 
erkannte die Aufwendungen aber nur 
in Höhe von 1.000 EUR pro Monat an, 
da die Abzugsfähigkeit nach der ge-
setzlichen Neuregelung auf diesen 
Höchstbetrag begrenzt sei. 

Nach erfolglosem Einspruchsverfahren 
wandte sich der Arbeitnehmer an das 
Finanzgericht Düsseldorf. Und dieses 
entschied: Die Kosten der Einrichtung 
(Abschreibungen auf angeschaffte Ein-
richtungsgegenstände und Aufwendun-
gen für geringwertige Wirtschaftsgü-
ter) sind keine Kosten der Unterkunft 

und daher nicht mit dem Höchstbetrag 
abgegolten. Da die übrigen Kosten un-
ter dem Höchstbetrag lagen, waren die 
Aufwendungen voll abzugsfähig. 

In der Revision hat der Bundesfinanzhof 
die Vorinstanz bestätigt. Nach der ge-
setzlichen Regelung sind nur die Kosten 
der Unterkunft auf 1.000 EUR gedeckelt. 

MERKE  |  Zu diesen Kosten zählt vor 
allem die Bruttokaltmiete; bei einer 
Eigentumswohnung die Abschreibun-
gen auf die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten sowie die Zinsen für 
Fremdkapital, soweit sie auf den Zeit-
raum der Nutzung entfallen. Aber auch 
die (warmen und kalten) Betriebskos-
ten einschließlich der Stromkosten ge-
hören zu diesen Unterkunftskosten.

Von dem Höchstbetrag nicht umfasst 
sind Aufwendungen für Einrichtungsge-

genstände und Hausrat. Hierbei handelt 
es sich um sonstige Mehraufwendungen 
einer doppelten Haushaltsführung, die 
unter den allgemeinen Voraussetzungen 
als Werbungskosten abziehbar sind.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 4.4.2019, Az. VI R 18/17, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 209256; BFH, PM 
Nr. 35 vom 6.6.2019; BMF-Schreiben vom 
24.10.2014, Az. IV C 5 - S 2353/14/10002, Rz. 104
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Für Arbeitnehmer

Verkauf der Zweitwohnung bei doppelter Haushalts-
führung: Vorfälligkeitsentschädigung nicht abziehbar

|  Wird die Wohnung am Beschäftigungsort anlässlich der Beendigung einer beruf-
lich veranlassten doppelten Haushaltsführung veräußert, ist eine dabei anfallende 
Vorfälligkeitsentschädigung nicht als Werbungskosten zu berücksichtigen. So lau-
tet eine aktuelle Entscheidung des Bundesfinanzhofs.  |

◼ Sachverhalt

Zusammen zur Einkommensteuer ver-
anlagte Eheleute unterhielten im Streit-
jahr (2012) in K einen gemeinsamen 
Hausstand. Der Ehemann war bis Ende 
2011 in B nichtselbstständig tätig und 
wohnte dort in einer Eigentumswoh-
nung, die die Eheleute als hälftige Mitei-
gentümer in 2003 erworben hatten. Zur 
Finanzierung hatten die Eheleute ge-
samtschuldnerisch zwei (Fest-)Darle-
hen aufgenommen, von denen das Dar-
lehen Nr. X bis zum 30.11.2013 zurück-
zuzahlen war. Das Darlehen war nicht 
mit der Eigentumswohnung besichert.

Im November 2011 veräußerten die 
Eheleute die Wohnung in B. Der Ver-
kaufserlös floss im Januar 2012 zu. Im 
April 2012 leisteten die Eheleute für die 
vorzeitige Rückzahlung des Darlehens 
Nr. X eine Vorfälligkeitsentschädigung. 
Strittig war nun, ob die Vorfälligkeits-
entschädigung zu notwendigen Mehr-
aufwendungen einer doppelten Haus-
haltsführung (= Werbungskosten) führt.

Nach der Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs ist die aus der vorzeitigen 
Darlehenstilgung resultierende Vorfäl-
ligkeitsentschädigung wegen der Ver-
äußerung der Wohnung am Beschäfti-
gungsort angefallen. Folglich handelt 
es sich hierbei nicht um Mehraufwen-
dungen, die wegen der doppelten Haus-
haltsführung (oder deren Beendigung) 
entstanden sind. Vielmehr ist die Vor-
fälligkeitsentschädigung das Ergebnis 
der auf eine vorzeitige Kreditablösung 
gerichteten Änderung des ursprüngli-
chen Darlehensvertrags. 

PRAXISTIPP  |  Soweit der Verkauf –  
z. B. als privates Veräußerungs- bzw.
Spekulationsgeschäft – zu versteuern
wäre, ist die Vorfälligkeitsentschädigung 
aber als Veräußerungskosten in die Er-
mittlung des Veräußerungsgewinns/
-verlusts einzubeziehen.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 3.4.2019, Az. VI R 
15/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 209146

Für Arbeitgeber

Geldwerter Vorteil für Pkw-Privatnutzung 
wird um Garagenkosten nicht gemindert

|  Zahlt ein Arbeitnehmer ein Nutzungsentgelt für die außerdienstliche Nutzung 
eines betrieblichen Kfz, mindert dies den geldwerten Vorteil. Dies gilt auch dann, 
wenn der Arbeitnehmer einzelne individuelle Kosten (z. B. Kraftstoffkosten) trägt. 
Nach Meinung des Finanzgerichts Münster mindern die anteilig auf die Garage 
eines Arbeitnehmers entfallenden Grundstückskosten den geldwerten Vorteil 
jedoch nicht, wenn die Unterbringung in der Garage als freiwillige Leistung des 
Arbeitnehmers erfolgt.  |

Das Finanzgericht Münster hat die bis-
herige Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs in seiner aktuellen Entschei-
dung wie folgt interpretiert: Die Minde-
rung des geldwerten Vorteils gilt nur 
für solche Aufwendungen, die für den 
Arbeitnehmer aus rechtlichen oder tat-
sächlichen Gründen notwendig sind. 
Die Aufwendungen müssen also zur Er-
füllung einer arbeitsvertraglichen Klau-
sel oder zur Inbetriebnahme des Fahr-
zeugs erforderlich sein. Und beides war 
im Streitfall nicht gegeben:

•• Zur Inbetriebnahme eines Pkw
und zur Aufrechterhaltung der Be-
triebsfähigkeit ist keine Unterbrin-
gung in einer Garage notwendig.

•• Der Arbeitnehmer konnte auch
nicht nachweisen, dass die Unter-
bringung in der Garage im Streit-
jahr zwingende Voraussetzung für
die Überlassung des Pkw war.

Quelle  |  FG Münster, Urteil vom 14.3.2019, Az. 
10 K 2990/17 E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
208923

Für Vermieter

Mietwohnungsneubau:  
Steuerliche Förderung  
in „trockenen Tüchern“ 

|  Eigentlich sollte das Gesetz zur steu-
erlichen Förderung des Mietwohnungs-
neubaus bereits in Kraft sein. Doch der 
Bundesrat hatte es kurzfristig von der 
Tagesordnung der letzten Sitzung in 
2018 genommen. Die erforderliche Zu-
stimmung hat der Bundesrat nun am 
28.6.2019 nachgeholt, sodass die Förde-
rung einen Tag nach der Verkündung im 
Bundesgesetzblatt in Kraft treten kann.  |

Damit Mietwohnungen im unteren und 
mittleren Preissegment geschaffen wer-
den, gewährt der Gesetzgeber als Anreiz 
eine Sonderabschreibung, die bis zu 5 % 
im Jahr der Anschaffung oder Herstel-
lung und in den folgenden drei Jahren 
beträgt. Insgesamt können damit in den 
ersten vier Jahren bis zu 20 % zusätz-
lich zur normalen/regulären Abschrei-
bung abgeschrieben werden. 

Es existieren zwei Kappungsgrenzen. 
Generelle Inanspruchnahme: Die Son-
derabschreibung wird nur gewährt, 
wenn die Anschaffungs-/Herstellungs-
kosten 3.000 EUR pro qm Wohnfläche 
nicht übersteigen. Bemessungsgrund-
lage der Sonderabschreibung: Steuer-
lich gefördert werden nur Kosten bis 
max. 2.000 EUR pro qm Wohnfläche.

Beachten Sie  |  Zudem setzt die Son-
derabschreibung voraus, dass neuer 
Wohnraum zur entgeltlichen Überlas-
sung zu Wohnzwecken über einen Zeit-
raum von 10 Jahren entsteht.

Gefördert werden nur Baumaßnahmen 
aufgrund eines nach dem 31.8.2018 und 
vor dem 1.1.2022 gestellten Bauantrags 
oder – falls eine Baugenehmigung nicht 
erforderlich ist – einer in diesem Zeit-
raum getätigten Bauanzeige. Aber nicht 
nur die Herstellung neuer Wohnungen ist 
begünstigt, sondern auch deren Anschaf-
fung – vorausgesetzt diese erfolgt bis 
zum Ende des Jahres der Fertigstellung. 
Auch hier wird auf das Datum des Bau-
antrags bzw. der Bauanzeige abgestellt.

Sonderabschreibungen sind letztmalig 
im Jahr 2026 möglich – und zwar auch 
dann, wenn der Abschreibungszeitraum 
in 2027 noch nicht abgelaufen ist. 

Quelle  |  Gesetz zur steuerlichen Förderung 
des Mietwohnungsneubaus, BR-Drs. (B) 303/19 
vom 28.6.2019
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Für alle Steuerpflichtigen

Bei Kostenübernahme für andere Personen im 
Pflegeheim gibt es keine Steuerermäßigung
|  Die Steuerermäßigung für Aufwendungen, die einem Steuerpflichtigen wegen 
der Unterbringung in einem Heim oder zur dauernden Pflege erwachsen, kann der 
Steuerpflichtige nur für seine eigene Heimunterbringung oder für seine eigene 
Pflege in Anspruch nehmen. Dies hat aktuell der Bundesfinanzhof entschieden.  |

Hintergrund: Die Einkommensteuer 
wird für haushaltsnahe Beschäftigungs-
verhältnisse oder für die Inanspruch-
nahme von haushaltsnahen Dienstleis-
tungen auf Antrag um 20 % (höchstens 
4.000 EUR) der Aufwendungen des Steu-
erpflichtigen ermäßigt.

Dies gilt auch für die Inanspruchnahme 
von Pflege- und Betreuungsleistungen 
sowie für Aufwendungen, die einem 
Steuerpflichtigen wegen der Unterbrin-
gung in einem Heim oder zur dauern-
den Pflege erwachsen, soweit darin 
Kosten für Dienstleistungen enthalten 
sind, die mit denen einer Hilfe im Haus-
halt vergleichbar sind.

◼◼ Sachverhalt

Die von ihrem Sohn (S) vertretene Mut-
ter (M) schloss mit einer Seniorenresi-
denz einen Wohn- und Betreuungsver-
trag. M bewohnte hier ein Ein-Bett-
Zimmer und war in die (damalige) 
„Pflegestufe null“ eingestuft. Die Be-
träge für Unterkunft, Pflegeaufwand, 
Investitionskosten und Verpflegung 
wurden von dem Konto des S abge-
bucht, der in seiner Steuererklärung 
eine Steuerermäßigung für die Aufwen-
dungen für Pflege und Verpflegung be-
gehrte. Doch dies lehnten das Finanz-
amt und das Finanzgericht Hessen ab. 

Nach Ansicht des Finanzgerichts setzt 
eine Steuerermäßigung einen eigenen 
Haushalt des Bewohners voraus, was 
im Streitfall nicht vorlag. Zudem stellt 
das Gesetz ausdrücklich auf den Steu-
erpflichtigen ab. Der pflegebedürftigen 
Person müssen die Aufwendungen we-
gen der Unterbringung in einem Heim 
also selbst erwachsen. 

Entscheidung und Anmerkungen

Der Bundesfinanzhof bestätigte die 
Vorentscheidung. Denn es handelte 
sich nicht um Aufwendungen, die dem 
S wegen seiner eigenen Unterbringung 
oder zu seiner eigenen Pflege entstan-
den sind. Eine Kostenübernahme für 
andere Personen ist nicht begünstigt.

Mit der Begründung des Finanzgerichts 
„kein eigener Haushalt“ befasste sich 
der Bundesfinanzhof nicht. Dies wäre 
jedoch interessant gewesen, zumal 
selbst die Finanzverwaltung hier eine 
großzügigere Sichtweise hat.

Ein steuermindernder Abzug wäre 
grundsätzlich auch nach anderen Be-
stimmungen möglich gewesen – doch 
auch dieser scheiterte: Einen Abzug als 
Unterhaltsleistungen erkannte das 
Finanzamt wegen der (hohen) Ein-
künfte und Bezüge der M nicht an. 
Weil M in die (damalige) „Pflegestufe 
Null“ eingestuft und somit nicht krank 
war, scheiterte auch ein Abzug als au-
ßergewöhnliche Belastungen.

Beachten Sie  |  Die Frage, ob M Auf-
wendungen des S für ihre Unterbrin-
gung in dem Heim als Drittaufwand un-
ter dem Gesichtspunkt des abgekürz-
ten Zahlungswegs abziehen kann, 
musste der Bundesfinanzhof nicht ent-
scheiden, da es in dem Verfahren um 
die Einkommensteuer des S ging. 

Quelle  |  BFH-Urteil vom 3.4.2019, Az. VI R 
19/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 209126; 
BMF-Schreiben vom 9.11.2016, Az. IV C 8 - S 
2296 b/07/10003 :008, Rn. 14

Für Unternehmer

Aufgelder bei festverzinslichen Kapitalanlagen 
sind keine Anschaffungskosten
|  Nach einer Verfügung der Oberfinanzdirektion Frankfurt (5.2.2019, S 2133 A - 002 - 
St 210) stellen ein beim Erwerb einer festverzinslichen Kapitalanlage (Namens-
schuldverschreibung) gezahltes Aufgeld (Agio) oder gezahltes Abgeld (Disagio) keine 
Anschaffungskosten der Schuldverschreibung dar. Es ist ein Rechnungsabgren-
zungsposten zu bilden, der über die Laufzeit des Wertpapiers linear aufzulösen ist.  |

Für alle Steuerpflichtigen

Bundesregierung  
bringt umstrittene 
Grundsteuer-Reform  
auf den Weg 
|  Weil die Wertermittlung für die 
Grundsteuer verfassungswidrig ist, 
muss der Gesetzgeber spätestens bis 
Ende 2019 eine Neuregelung treffen. 
Über die Ausgestaltung der Reform 
wurde in den vergangenen Monaten 
heftig diskutiert. Kurz vor der Sommer-
pause hat sich die Große Koalition nun 
auf einen Kompromiss verständigt und 
drei miteinander verbundene Gesetzes-
entwürfe auf den Weg gebracht.  |

Das dreistufige Verfahren (Bewertung, 
Steuermessbetrag, Hebesatz der Ge-
meinde) soll erhalten bleiben. Bei der 
Neubewertung des Grundbesitzwerts 
soll es insbesondere auf folgende Fak-
toren ankommen: 

•• Wert des Bodens (Bodenrichtwert), 
•• Höhe der statistisch ermittelten 

Nettokaltmiete, 
•• Grundstücksfläche, 
•• Immobilienart und 
•• Alter des Gebäudes. 

Beachten Sie  |  Die Bundesländer sol-
len aber die Möglichkeit erhalten, hier-
von abzuweichen und eigene Berech-
nungsmodelle einzuführen. Diese Öff-
nungsklausel ist im Kern ein Kompro-
miss, denn Bayern hatte bei den Ver-
handlungen ein reines Flächenmodell 
gefordert. 

Die Bewertung der Grundstücke nach 
neuem Recht soll erstmals zum 
1.1.2022 erfolgen. Die neuen Regelun-
gen zur Grundsteuer – entweder bun-
desgesetzlich oder landesgesetzlich – 
gelten dann ab 1.1.2025. Bis dahin gilt 
das bisherige Recht weiter.

Beachten Sie  |  Nach dem Gesetzent-
wurf soll sich das Gesamtaufkommen 
der Grundsteuer nicht verändern. Fest 
steht aber bereits jetzt, dass einige 
Bürger mehr und andere weniger zah-
len müssen. Verlierer und Gewinner 
stehen aber noch nicht fest. Denn dies 
hängt nicht zuletzt davon ab, ob bzw. 
welche Kommunen ihre Hebesätze an-
passen werden.

Quelle  |  Die Bundesregierung vom 24.6.2019: 
„Vom Kabinett beschlossen: Reform der 
Grundsteuer“
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↘↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Unternehmer

Anwendungserlass zur Buchführung und Aufzeichnung 
mit elektronischen Aufzeichnungssystemen
|  Durch das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeich-
nungen vom 22.12.2016 wurde mit § 146a der Abgabenordnung (AO) eine Ordnungs-
vorschrift für die Buchführung und Aufzeichnung mittels elektronischer Aufzeich-
nungssysteme eingeführt. Das Bundesfinanzministerium hat nunmehr einen 
Anwendungserlass veröffentlicht, der § 146a AO näher präzisiert.  |

Bestimmte elektronische Aufzeich-
nungssysteme müssen ab dem 1.1.2020 
grundsätzlich über eine zertifizierte 
technische Sicherheitseinrichtung (TSE) 
verfügen, die aus drei Bestandteilen be-
steht: einem Sicherheitsmodul, einem 
Speichermedium und einer digitalen 
Schnittstelle. 

Bereits in 2017 erfolgte durch die Kas-
sensicherungsverordnung eine Präzisie-
rung: Hier wurde u. a. geregelt, welche 
elektronischen Aufzeichnungssysteme 
über eine TSE verfügen müssen. Das 
sind: elektronische oder computerge-
stützte Kassensysteme oder Registrier-
kassen einschließlich Tablet-basierter 
Kassensysteme oder Softwarelösungen 
(z. B. Barverkaufsmodule).

Beachten Sie  |  Nicht zu den elektroni-
schen Aufzeichnungssystemen im Sinne 
des § 146a Abs. 1 AO gehören u. a.: Fahr-
scheinautomaten, elektronische Buch-
haltungsprogramme, Waren- und 
Dienstleistungsautomaten, Geldauto-
maten, Taxameter, Wegstreckenzähler 
sowie Geldspielgeräte.

Zeitliche Übergangsregelung 

Nach dem 25.11.2010 und vor dem 
1.1.2020 angeschaffte Registrierkassen, 
die die Anforderungen der 2. Kassen-
richtlinie (u. a. Einzelaufzeichnungs-
pflicht) erfüllen, aber bauartbedingt 
nicht mit einer TSE aufgerüstet werden 
können, dürfen bis Ende 2022 weiter 
verwendet werden. Die Nachweise, dass 
diese Voraussetzungen vorliegen, sind 
für die eingesetzte Registrierkasse der 
Systemdokumentation beizufügen (z. B. 
durch eine Bestätigung des Kassenher-
stellers). Diese Ausnahmeregelung gilt 
nicht für PC-Kassensysteme!

Beachten Sie  |  Einige Kassenhersteller 
haben in den vergangenen zwei Jahren 
mit einer Garantieerklärung für ihre 
Kassen geworben, dass diese mit einer 
TSE ausgerüstet werden können. Diese 
Kassen müssen bis zum 31.12.2019 
aufgerüstet werden!

Mitteilungspflicht 

Eine Pflicht zur Nutzung elektronischer 
Aufzeichnungssysteme besteht weiter-
hin nicht. Neu ist aber, dass Steuer-
pflichtige dem Finanzamt eine Mittei-
lung (nach amtlich vorgeschriebenen 
Vordruck) machen müssen, wenn sie 
aufzeichnungspflichtige Geschäftsvor-
fälle oder andere Vorgänge mit einem 
elektronischen Aufzeichnungssystem 
erfassen (§ 146a Abs. 4 AO). Die melde-
pflichtigen Punkte werden in dem An-
wendungserlass näher erläutert.

Die Mitteilung ist innerhalb eines Mo-
nats nach Anschaffung oder Außerbe-
triebnahme des elektronischen Auf-
zeichnungssystems zu erstatten. Hier-
von gibt es folgende Ausnahmen:

•• Registrierkassen, für die die Über-
gangsregelung gilt (vgl. oben), un-
terliegen im Übergangszeitraum
keiner Mitteilungspflicht.

•• Die Mitteilung für elektronische
Systeme, die unter § 146a AO in
Verbindung mit der Kassensiche-
rungsverordnung fallen und vor
dem 1.1.2020 angeschafft wurden,
muss bis zum 31.1.2020 erfolgen.

Der Deutsche Steuerberaterverband hat 
kritisiert, dass bislang (Stand 7.3.2019) 
keine Kassen mit einer TSE erhältlich 
sind. Abhängig davon, wann dies erst-
mals möglich sein wird, kann das zu ei-
ner Verdichtung der Meldungen führen 
bzw. bleibt für die Meldungen wenig Zeit. 

Belegerteilungspflicht 

Wenn Geschäftsvorfälle mithilfe eines 
elektronischen Aufzeichnungssystems 
im Sinne des § 146a Abs. 1 AO erfasst 
werden, gilt ab dem 1.1.2020 eine Beleg
ausgabepflicht. Die Anforderungen an 
den Beleg wurden nun präzisiert.

Quelle  |  BMF-Schreiben vom 17.6.2019, Az. IV 
A 4 - S 0316-a/18/10001, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 209442; DStV-Stellungnahme zum Ent-
wurf des Anwendungserlasses vom 7.3.2019

Für Arbeitnehmer

Überstundenvergütungen 
für mehrere Jahre:  
Ermäßigte Besteuerung?

|  Auf eine Überstundenvergütung, die 
wegen eines Aufhebungsvertrags für 
mehrere Jahre in einer Summe ausbe-
zahlt wird, ist der ermäßigte Steuersatz 
für außerordentliche Einkünfte („Fünf-
tel-Regelung“) anwendbar. Dies hat das  
Finanzgericht Münster entschieden.  |

◼ Sachverhalt

Ein Arbeitnehmer erbrachte in 2013 
bis 2015 insgesamt 330 Überstunden. 
Wegen einer längeren Erkrankung 
schloss er mit seinem Arbeitgeber in 
2016 einen Aufhebungsvertrag. Dieser 
sah u. a. vor, dass die Überstunden mit 
6.000 EUR vergütet werden sollten. 
Daneben erhielt der Arbeitnehmer in 
2016 eine Zahlung für nicht genom-
mene Urlaubstage, eine Rente sowie 
Lohnersatzleistungen. Das Finanzamt 
unterwarf die Überstundenvergütung 
dem Regelsteuersatz – allerdings zu 
Unrecht, wie nun das Finanzgericht 
Münster befand.

Die Überstundenvergütung ist eine Ver-
gütung für mehrjährige Tätigkeit und 
kann, so das Finanzgericht, nicht anders 
behandelt werden als eine Lohnnach-
zahlung für die reguläre Arbeitsleistung. 

Die ermäßigte Besteuerung setzt grund-
sätzlich voraus, dass die Vergütung in 
einem Veranlagungszeitraum „zusam-
mengeballt“ zufließt. Und dies war hier 
erfüllt, da die Überstunden in 2016 in 
einer Summe ausgezahlt wurden.

Beachten Sie  |  Mit diesem Urteil hat 
das Finanzgericht Münster der anders-
lautenden Sichtweise des Finanzgerichts 
Hamburg widersprochen. Man darf ge-
spannt sein, wie der Bundesfinanzhof in 
der Revision entscheiden wird.
Quelle  |  FG Münster, Urteil vom 23.5.2019, Az. 
3 K 1007/18 E, Rev. BFH Az. VI R 23/19, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 209422; FG Hamburg, 
Urteil vom 2.7.2002, Az. II 83/01


